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Verordnung
liber die Erstattungen von Aufwendungen im Zusammenhang
mit dienstlich veranlasstem Auslandsaufenthalt
(Auslandskostenerstattungsverordnung - AKEVO)

Vom 18. Mai 2009

Auf Grund der § 16 Absatz 2 und § 18 Absatz 3 des Landesreisekostengesetzes vom 16. Dezem-
ber 1998 (GV. NRW. S. 738), zuletzt geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 16. November
2004 (GV. NRW. S. 684) und des § 3 Satz 2 des Landesumzugskostengesetzes vom 6. Juli 1993
(GV. NRW. S. 464), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 684),
wird im Einvernehmen mit dem Innenministerium verordnet:

§1
Geltung des Landesreisekostengesetzes,
Dienstreiseanordnung und -genehmigung

(1) Fur Auslandsdienstreisen gelten die Vorschriften des Landesreisekostengesetzes, soweit in
dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Auslandsdienstreisen bedurfen der schriftlichen oder elektronischen Anordnung oder Geneh-
migung der obersten Dienstbehdrde oder der von ihr ermachtigten Behodrde. Dies gilt nicht far
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Auslandsdienstreisen von Richterinnen und Richtern zur Wahrnehmung richterlicher Amtsge-
schafte.

§2

Flugreisen

Bei Flugreisen in auBereuropaische Lander sowie in den asiatischen Teil der Russischen Fddera-
tion liegt ein triftiger Grund im Sinne des § 5 Absatz 2 Landesreisekostengesetz fir das Benut-
zen der Business- oder einer vergleichbaren Klasse nur dann vor, wenn dies aus dienstlichen
oder zwingenden personlichen Griinden erforderlich ist und die mit der Reisedauer verbundenen
Beeintrachtigungen nicht durch eine zuséatzliche Ubernachtung am Zielort ausgeglichen werden
kénnen. Die oberste Dienstbehdrde kann bei Dienstreisenden des Landes mit Zustimmung des
Finanzministeriums bei Flugreisen in Europa sowie bei anderen Flugreisen insbesondere wegen
der Flugdauer eine abweichende Regelung zulassen.

§3
Auslandstagegeld, Auslandsitbernachtungsgeld

(1) Die Auslandstage- und Auslandsiibernachtungsgelder werden abweichend von § 7 Absatz 1
und § 8 Absatz 1 Landesreisekostengesetz in der Hohe gezahlt, wie sie sich aus der Anlage er-
geben; bei Ubernachtungen ohne belegmaBigen Nachweis betrigt das Auslandsiibernachtungs-
geld einheitlich 30 Euro je Ubernachtung. § 7 Absatz 2 und § 8 Absatz 1 Satz 4 Landesreisekos-
tengesetz gelten mit der MaBgabe, dass fur Frihstickskosten ein Betrag von 20 vom Hundert
des jeweils zustehenden Auslandstagegeldes in Abzug zu bringen ist. In begriindeten Ausnah-
mefallen kann von Satz 1 hinsichtlich des Auslandsiibernachtungsgeldes abgewichen werden,
wenn die nachgewiesenen Ubernachtungskosten das Auslandsiibernachtungsgeld fiir die ge-
samte Auslandsdienstreise Ubersteigen. § 7 Absatz 3 und § 15 Landesreisekostengesetz gelten
entsprechend.

(2) Fiir die in der Anlage nicht aufgefiihrten Ubersee- und AuBengebiete eines Landes ist das
Auslandstage- und Auslandsibernachtungsgeld des Mutterlandes maBgebend. Fir die in der
Anlage und in Satz 1 nicht erfassten Gebiete oder Lander ist das Auslandstage- und Auslands-
Ubernachtungsgeld von Luxemburg maBgebend.

§4
Grenzubertritt

(1) Fiir den Tag des Grenziibertritts richtet sich das Tage- und Ubernachtungsgeld nach dem
Land, das die Dienstreisenden vor 24.00 Uhr Ortszeit zuletzt erreichen. Bei Flugreisen gilt ein
Land in dem Zeitpunkt als erreicht, in dem das Flugzeug dort landet; Zwischenlandungen bleiben
unberiicksichtigt, es sei denn, dass durch sie Ubernachtungen notwendig werden.

(2) Bei einer mehrtagigen Auslandsdienstreise wird abweichend von Absatz 1fur den Tag des
Grenzlbertritts zum Inland Auslandstagegeld nach dem Land des letzten Geschaftsortes,
Dienstortes oder des dem voriibergehenden Aufenthalt dienenden Ortes im Ausland gewahrt,
wenn nach 16.00 Uhr der Grenzibertritt stattfindet oder der erste Flughafen im Inland erreicht
wird.
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(3) Bei eintagigen Auslandsdienstreisen wird abweichend von Absatz 1 Tagegeld nach dem Land
des letzten Geschaftsortes gezahlt.

§5

Reisekostenvergiitung bei langerem Aufenthalt am Geschaftsort

Dauert der Aufenthalt an demselben auslandischen Geschaftsort ohne Hin- und Rlickreisetage
langer als 14 Tage, ist das Auslandstagegeld nach § 3 vom 15. Tag an um 10 vom Hundert zu er-
maBigen. Die oberste Dienstbehdrde kann hiervon in begriindeten Ausnahmefallen absehen.

§6
Erkrankung wahrend der Auslandsdienstreise

Dienstreisende, die wegen einer Erkrankung in ein auslandisches Krankenhaus aufgenommen
werden, erhalten fir jeden vollen Kalendertag des Krankenhausaufenthaltes Ersatz der notwen-
digen Auslagen fiir das Beibehalten der Unterkunft am Geschaftsort und 10 vom Hundert des
bisherigen Auslandstagegeldes.

§7
Ubertragungsbefugnis bei Gemeinden, Gemeindeverbinden
und sonstigen Kdrperschaften des 6ffentlichen Rechts

Soweit hach dieser Verordnung durch die oberste Dienstbehdrde abweichende Regelungen ge-
troffen werden kdnnen, gelten bei den Gemeinden und Gemeindeverbanden die Vorschriften
des kommunalen Verfassungsrechts. Dies gilt entsprechend fur die sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts.

§8

Umzugskostenvergutung bei Auslandsumzuigen

Die Verordnung lber die Umzugskostenvergltung bei Auslandsumziigen des Bundes (Auslands-
umzugskostenverordnung — AUV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. November 2003
(BGBI. I S. 2360), zuletzt geandert durch Verordnung vom 12. November 2008 (BGBI. | S. 2212),
gilt im Lande Nordrhein-Westfalen sinngeman fur

1. Beamtinnen und Beamte des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbande und der sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6f-
fentlichen Rechts,

2. Richterinnen und Richter des Landes,

3. in den Dienst des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbande und der sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts abgeordnete Beamtinnen und Beamte sowie in den Dienst des Landes abgeordnete Rich-
terinnen und Richter,

4. im Ruhestand befindliche Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter (Nummer 1 und 2),
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5. frihere Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter (Nummer 1 und 2), die wegen Dienst-
unfahigkeit oder Erreichens der Altersgrenze entlassen worden sind,

6. die Hinterbliebenen der in den Nummern 1 bis 5 bezeichneten Personen.
§ 20 AUV (Hartefalle) findet keine Anwendung.

§9
Auslandstrennungsgeld

Die Verordnung liber das Auslandstrennungsgeld des Bundes (Auslandstrennungsgeldverord-
nung — ATGV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1998 (BGBI. | S. 189), zuletzt
geandert durch Verordnung vom 12. November 2008 (BGBI. | S. 2212), gilt im Lande Nordrhein-
Westfalen sinngeman fur

1. Beamtinnen und Beamte des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbande und der sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6f-
fentlichen Rechts,

2. Richterinnen und Richter des Landes,

3. in den Dienst des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbande und der sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts abgeordnete Beamtinnen und Beamte sowie in den Dienst des Landes abgeordnete Rich-
terinnen und Richter.

§10
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkiindigung in Kraft. Sie tritt am 30. Juni 2014
auBer Kraft.

(2) Die Verordnung uber die Reisekostenvergitung bei Auslandsdienstreisen (Auslandsreisekos-
tenverordnung - ARVO -) vom 22. Dezember 1998 (GV. NRW. S. 743), die Verordnung Uber die
Gewahrung von Auslandstrennungsentschadigung (Auslandstrennungsentschadigungsverord-
nung — ATEVO - ) vom 24. Marz 2004 (GV. NRW. S. 336) und die Verordnung Uber die Umzugs-
kostenvergutung bei Auslandsumzigen von Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern
des Landes Nordrhein-Westfalen (Landesumzugskostenverordnung — LAUV -) vom 24. Mai
2004 (GV. NRW. S. 336) werden aufgehoben.

Dusseldorf, den 18. Mai 2009

Der Finanzminister

des Landes Nordrhein-Westfalen
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Dr.Helmut Linssen

GV. NRW. 2009 S. 411
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlagel]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/11516-12884-gv19-3anlage.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Erstattungen von Aufwendungen im Zusammenhang mit dienstlich veranlasstem Auslandsaufenthalt (Auslandskostenerstattungsverordnung – AKEVO) 

	Anlagen

